
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1993/10/7 92/01/0864
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.10.1993

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

41/03 Personenstandsrecht

Norm

NÄG 1988 §1;

NÄG 1988 §2;

NÄG 1988 §7;

ZustG §13;

ZustG §16 Abs1;

Rechtssatz

Mangels einer positiv-rechtlichen Regelung im NÄG kommen die allgemeinen Regeln über die Zustellung von

Poststücken gemäß § 13 ff ZustellG zur Anwendung.
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